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Vereinbarungen über die Beschaffenheit und die Erhaltung der Mietsache: 
Flucht aus der Mängelhaftung? 

Wird eine Mietsache irgendwann während der Vertragslaufzeit ohne Schuld des Bestandnehmers 
derart mangelhaft, dass sie zum vertraglich bedungenen Gebrauch nicht (mehr) taugt, dann wird 
der Mieter vom Gesetz für die Dauer und im Ausmaß der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des 
Mietzinses befreit (§ 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB). Man spricht insoweit häufig von der gesetzlichen 
Mängelhaftung des Vermieters. 

Der Vermieter kann versuchen, diese gesetzliche Mängelhaftung zu vermeiden, indem im Mietver-
trag eine bestimmte negative (= schlechte) Beschaffenheit vereinbart wird, die dann, auch wenn 
sie von der tatsächlichen Beschaffenheit der Sache bei Vertragsschluss abweichen sollte, als Maß-
stab für die Beurteilung der (Un-)Brauchbarkeit des Mietobjekts gilt. Wäre das zulässig, läge kein 
Mangel vor und dem Mieter würde keine Zinsminderung zustehen. Ganz ähnlich verhielte es sich, 
wenn der Vermieter dem Mieter die Erhaltungspflicht für die Sache (§ 1096 Abs 1 Satz 1 ABGB) 
überwälzt. Im Vortrag soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit derartige Vertragsgestaltun-
gen, die in der Praxis immer wieder vorkommen, insbesondere in Verbrauchermietverträgen, zu-
lässig sind. 

Dr. Christoph Kronthaler ist Universitätsassistent (Postdoc) am Institut für Zivilrecht der Universität 
Innsbruck. Neben seiner universitären Forschungs- und Lehrtätigkeit sammelte er auch praktische 
Erfahrung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am OGH und seit Februar 2017 als Of counsel bei 
P | E | H | B Rechtsanwälte in Salzburg/Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem im 
Bereich des Schuld- und Sachenrechts, insbesondere im Schadenersatz-, Kreditsicherungs- und Ver-
braucherschutzrecht sowie im Bank- und Versicherungsrecht. Er ist gemeinsam mit Johannes W. 
Flume und Simon Laimer Mitherausgeber des beim Verlag Österreich erschienenen Kurzkommen-
tars zum Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG). 

 

Informationen zur HYBRID – VERANSTALTUNG: 

Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer  
Homepage (https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/forschung/wohnrecht/iwd/).  
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